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>> Prof. Dr. Wolfgang Greiner, einer der 13 
Wissenschaftler, die vom Bundesgesund-
heitsministerium im Sommer des Jahres 
2018 in die wissen schaftliche Kommission 
berufen wurden, sieht die Sachlage etwas 
anders. In seiner in den „Beiträgen und 
Analysen – Gesundheitswesen aktuell“ (2) 
des bifg (Barmer Institut für Gesundheits-
systemforschung) erschienenen Zusammen-
fassung bringt er ein Gutachten aus Frank-
reich zur Sprache, das eine ähnliche Aufgabe 
wie die KOMV hatte. Eine der französischen 
Hauptergebnisse sei gewesen, dass es nicht 
die eine optimale Honorierungsform gibt, 
sondern vielmehr ein „sinnvoll zusammen-
gestellter Mix aus Einzelleistungsvergütun- 
gen, Pauschalen (insbesondere für die Ver-
sorgung von chronisch Erkrankten) und 
Komponenten qualitätsbasierter Zahlungen“ 
angestrebt werden soll. Was aber nun über-
haupt nicht heißt, dass eine „Einheitsgebüh-
renordnung von GOÄ und EBM vom Tisch“ 
sei, wie Gassen orakelte. 

Vielmehr plädiert Greiner sehr wohl für 
ein einheitliches Vergütungsrecht für am-
bulante ärztliche Leistungen, das nicht nur 
„mit einer Reihe von Vorteilen im Hinblick 
auf die Anforderungen an ein modernes 
Ver gütungssystem“ verbunden sei, sondern 
auch „langfristig wirtschaftliche Synergieef-
fekte“ enstünden, da nicht mehr zwei Leis-
tungsverzeichnisse mit darauf aufbauenden 
Kalkulationssystemen parallel weiterent- 
wickelt werden müssten. Auch könnten da-
mit Wissen und Daten zusammengeführt und 
so die Kostenkalkulation verbessert werden, 
sodass „finanzielle Fehlanreize bei der Be-
handlungsentscheidung reduziert und die 
Versorgungsqualität verbessert“ sowie die 
„Transparenz über das Leistungsgeschehen 
und die Praktikabilität im medizinischen All-
tag“ erhöht werden.

Greiners Ausführungen zufolge wäre je-
doch ein einheitliches Vergütungsrecht „auch 
mit erheblichen Herausforderungen“ ver-
bunden. Angesichts des unterschiedlichen 
Vergütungsniveaus in der GKV und dem 

KOMV-Konzept der „Partiellen Harmonisierung“
Mit dem Titel „Einheitsgebührenordnung von GOÄ und EBM vom Tisch“ versah KBV-Chef Dr. Andreas Gassen im Januar letzten 
Jahres eine Pressemitteilung (1) anlässlich des damals publizierten Gutachtens der „Honorarkommission für ein modernes 
Vergütungssystem“ (KOMV). Er war einer der ganz wenigen Stakeholder, die das 239-seitige Gutachten „Weiterentwicklung 
der Vergütung für ambulante Leistungen“, das aus Sicht der KBV immerhin „zur Weiterentwicklung der ärztlichen Vergütung 
weiterführende Ansätze“ bietet, kommentierten. Und kurz danach brach Corona über uns herein und das Gutachten (siehe 
dazu auch ein Beitrag von Prof. Kingreen  S. 72 ff.) war scheinbar vergessen. 

(Fast vergessenes) Gutachten der „Honorarkommission für ein modernes Vergütungssystem“ (KOMV)

privatärztlichen Be- 
reich würde infolge 
einer Vereinheitli-
chung entweder das 
aktuelle ärztliche 
Hono ra r v o l umen 
sinken oder müss-
ten zur Aufrechter-
haltung desselben 
zusätzliche Mittel 
durch GKV- Beitrags-
erhöhungen oder ei-
nen Bundeszuschuss 
aus Steuermitteln 
erfolgen; der schon 
praktisch schwie-
rig umzusetzende 
kompensato rische 
Zugriff auf Selbst-
zahler oder Unter-
nehmen der PKV sei 
dem gegenüber verfassungsrechtlich umstrit-
ten. Und auch wenn ein insgesamt gleich-
bleibendes Vergütungsniveau in der ambu-
lanten ärztlichen Versorgung sichergestellt 
würde, käme es zu beträchtlichen finanzi-
ellen Verschiebungen. Greiner: „Tendenziell 
würden die ärztlichen Honorare in der Stadt 
ab  und im ländlichen Bereich zunehmen. In-
nerhalb der Ärzteschaft würde eine Umver-
teilung von eher technischen zu eher konser-
vativ tätigen Arztgruppen stattfinden.“ 

Zudem stelle sich die Frage nach dem Er-
halt von im privatärztlichen Bereich nicht 
greifenden GKV- Steuerungsmechanismen, wie 
der Budgetierung (von MGV -Leistungen), der 
Regionalisierung (regionale Euro -Gebühren-
ordnung) und der KV -individuellen Honorar-
verteilungsmaßstäbe. Und nicht zuletzt wür-
de es auch bei einheitlichen Preisen kaum zu 
verhindern sein, dass sich ein Sekundärmarkt 
bildet, auf dem Patienten mit entsprechender 
Zahlungsbereitschaft ärztliche Leistungen zu 
höheren Preisen kaufen, etwa zur Ver meidung 
von Wartezeiten. Viele Vorteile einer Verein-
heitlichung der Vergütung könnten dadurch 
konterkariert werden. Auch verfassungs-  und 

unionsrechtlich sei es strittig, ob ein katego-
risches Verbot einer abweichenden Vergütung 
zu rechtfertigen wäre.

Das Konzept einer partiellen  
Harmonisierung

Das KOMV-Gutachten schlägt daher das 
Konzept einer partiellen Harmonisierung 
vor, das die positiven Aspekte einer Verein-
heitlichung des Vergütungsrechts partiell 
aufgreift, dabei jedoch den geschilderten 
Herausforderungen Rechnung trägt und – 
so Greiner – „mit keinen verfassungs- und 
unionsrechtlichen Bedenken verbunden“ ist. 
Dabei werde unter schieden zwischen denje-
nigen Bausteinen einer Gebührenordnung, 
die sinnvollerweise gemeinsam (weiter)
entwickelt werden sollten, sowie Baustei-
nen, bei denen die Unter schiede zwischen 
vertrags-  und privatärztlicher Vergütung 
erhalten bleiben. So diffe renziert der vor-
liegende Vorschlag zwischen der Definition 
der ärztlichen Leistungen (Leistungslegen-
dierung) und der relativen Kostenbewertung 
von Leistungen einer seits – das heißt, den in 

Abb. 1: Geschätzte Veränderung der Honorare bei einer einheitlichen Vergü-
tungssystematik und einem insgesamt gleichbleibenden Vergütungsniveau. 
Quelle: KOMV (2019). Anm.: Alle Berechnungen stellen lediglich grobe 
Orientierungswerte dar. Variante 1 unterstellt eine lineare Veränderung der 
aktuellen vertrags- und privatärztlichen Vergütungen auf ein gemeinsames 
Niveau. Bei Variante 2 erfolgt die Berechnung der Verteilungswirkung auf 
Basis der bestehenden Verteilungswirkungen der GKV.
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Faktoren ausgedrückten Kostenverhältnissen 
von ärztlichen Leistungen im Vergleich zuei-
nander – und den Preisen für diese Leistun-
gen andererseits.

Der Vorschlag sieht weiter vor, dass die 
gemeinsame Leistungslegendierung (GLL) 
grundsätzlich das gesamte Leistungsspek-
trum der ärztlichen Behandlung umfassen 
soll, wobei die Leistungslegendierung von 
der nachgelagerten Frage der Finanzierung 
beziehungsweise Kostenerstattung (durch 
GKV, PKV oder Beihilfe) unabhängig sein 
soll. Weiters sollen neben den Leistungen, 
die aktuell im EBM und in der GOÄ enthal-
ten sind, beispielsweise auch Leistungen 
der ambulanten spezialfachärztlichen Ver-
sorgung, durch sozialpädiatrische Zentren 
oder psychiatrische Institutsambulanzen 
enthalten sein. In Selektivverträgen könnten 
weiterhin geson derte Regelungen getroffen 
werden. Greiner: „Auf Grundlage der GLL wird 
eine Gemeinsame Relative Kostenkalkulation 
(GRK) erstellt.“ Diese solle basierend auf 
Kostendaten die relativen Bewertungen der 
Leistungen im Vergleich zueinander festle-
gen. Als Ergebnis dieser Bewertung werde 
jeder Leistung der GLL ein Bewertungsfak-
tor zugewiesen, der die Kostenverhältnisse 
im Vergleich zu einer zu definierenden Stan-
dardleistung angibt. Über die (absoluten) 
Preise der Leistungen erfolge jedoch in die-
sem Schritt noch keine Aussage, diese wer-
den auf der getrennten Ebene innerhalb des 
jeweiligen Systems (vertrags -/privatärztli-
cher Bereich) bestimmt. 

Während die Leistungslegendierung und 
die relative Kostenkalkulation von gemein-
samen Gremien der vertrags - und privatärzt-
lichen Versorgung entwickelt werden, sol-
len nach Meinung der Gutachter die Preise 
auf dieser Grundlage weiterhin in dualen 
Verhandlungsregimen (gemeinsame GKV -
Selbstverwaltung beziehungsweise PKV/
BÄK) ausgehandelt werden. Dabei können 
dem Gutachten zufolge neben den Kosten 
auch „regionale, fachspezifische, mengenbe-
zogene und andere – übergeordnete – Ge-
sichtspunkte“ einfließen, insbesondere „der 
medizinische Nutzen beziehungsweise die 
Förderungswürdigkeit einer Leistung oder 
das generelle Vergütungsniveau“. Mit diesem 
Vorschlag könnten Unterschiede zwischen 
der vertrags - und privatärztlichen Vergütung 
von den Verhandlungspartnern gesteuert 
und bewusst erhalten bleiben (Abb. 2).

Ergänzend besteht, wie Greiner schreibt, 
weiterer Handlungsbedarf an verschiedenen 
Stellen im System der ambu lanten Vergü-
tung. So sollte unter anderem den Fehlanrei-
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Abb. 2: Systematik des Reformvorschlages „Partielle Harmonisierung“. Quelle: KOMV (2019) Anmer-
kung: *über die gemeinsamen Mindeststandards hinaus.

Systematik des Reformvorschlags „Partielle Harmonisierung“

zen, die mit einer überwiegend pauschalier-
ten oder überwiegend an Einzelleistungen 
orientierten Vergütung verbunden sind, 
durch eine „stärkere Mischvergütung aus 
Einzel - und Pauschalleistungen und durch 
die Kombination mit qualitätsorientierten 
Vergütungselementen entgegen gewirkt“ 
werden. Zudem sollte von dem nur historisch 
zu erklärenden Bezug auf das Quartal als 
Abrechnungszeitraum in der GKV teilweise 
Abstand genommen werden. Die Quartalsbe-
trachtung sei insbesondere problematisch, 

wenn das Budget am Quartalsende erschöpft 
ist und eine erbrachte Leistung aus ärztli-
cher Sicht nicht mehr in voller Höhe vergütet 
wird.“ <<


